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MUSTER 
 

Verwaltervertrag für Wohnungseigentum 
zwischen der 

Wohnungseigentümergemeinschaft 
Straße 
Berlin 

und  
Karsten Hamelow Hausverwaltung 

Danckelmannstraße 21 in 14059 Berlin - Charlottenburg 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 
§1 Bestellung und Abberufung des Verwalters 
 
(1)  Gemäß Beschluss der Wohnungseigentümerversammlung der Wohnungseigentümergemeinschaft    

in           Berlin vom                    wird  
 

Karsten Hamelow Hausverwaltung  
geschäftsansässig Danckelmannstraße 21 in 14059 Berlin 

 
zum Verwalter des gemeinschaftlichen Eigentums der Wohnanlage  
 

Straße  
Berlin  

mit derzeit          Wohnungs-/          Teileigentumen 
 bestellt. 
 
(2) Die Verwaltertätigkeit beginnt am: 01.01.20xx und endet am 31.12.20xx. 
 
(3) Der Verwaltervertrag ist mit 3 Monaten Frist jeweils zum Jahresende kündbar, erstmals jedoch mit 

dem Ablauf von zwei Kalenderjahren, d.h. zum 31.12.20--. Zur rechtswirksamen Kündigung bedarf es 
eines entsprechenden qualifizierten Mehrheitsbeschlusses der Wohnungseigentümerversammlung. 

 
§2 Aufgaben des Verwalters: 
 

(1) Die Aufgaben und Befugnisse des Verwalters richten sich nach den Maßgaben der  
§§ 20 - 29 des  Wohnungseigentumsgesetzes, aus der Teilungserklärung/ Gemeinschafts-
ordnung, aus den gültigen Beschlüssen und Vereinbarungen der Wohnungseigentümer, u. U. 
aus rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen und zuletzt aus dem Inhalt dieses Vertrages. 
Hierzu gehören insbesondere:  
 

• Einladung, Leitung, Protokollierung und Protokollierung von zwei jährlichen Wohnungseigentü-
merversammlungen inkl. Wiederholungsversammlungen 

• Information des Verwaltungsbeirates über die Belange der Gemeinschaft 
• jährliche Begehung des Objekts mit dem Verwaltungsbeirat nebst Erstellung eines Protokolls 
• Vorbereitung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen bis zu einer Größenordnung in 

festzulegender Höhe 
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• Abschluss, Kontrolle und Anpassung von Wartungsverträgen für hauseigene technische Anlagen 
sowie Betreuung eines bei der WEG angestellten und von der WEG beauftragten Hauswartes/ 
Hausbesorger  

• Auswahl, Beauftragung und regelmäßige Kontrolle von Dienstleistungsunternehmen. Vertrags-
kündigungen sowie Vertragsneuabschlüsse erfolgen nach Rücksprache mit dem Verwaltungsbei-
rat und dessen Zustimmung.  

• Erstellung der Jahresabrechnung unter Einbeziehung der jeweils gültigen Rechtsprechung  
• Jährliche Erstellung einer Wirtschaftsplanung 
• Führen einer Beschlusssammlung 
• Erstellung einer Kostenzusammenfassung gem. §35a EStG „Haushaltsnahe Dienstleistungen“ 

 
(2) Der Verwalter hat im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens alles zu tun, was zu einer ordnungsge- 
 mäßen Verwaltung des Gemeinschaftseigentums in technischer, organisatorischer und kauf- 
 männischer Hinsicht notwendig ist.  
 
(3) Der Verwalter handelt grundsätzlich im Namen und für Rechnung der Eigentümergemeinschaft 

und ist auch gegenüber Behörden, Drittpersonen, Firmen und anderen Gemeinschaftern bevoll-
mächtigt, die Gemeinschaft in gemeinschaftlichen Angelegenheiten außergerichtlich zu vertreten, 
Schriftverkehr entgegen zu nehmen (insbesondere Schriftwechsel und Bescheide der Finanzbehör-
den). 

 
 Bei anhängigen Passivprozessen einschließlich bei Verfahren nach §43 WEG, insbesondere
 Beschlussanfechtungen, besitzt der Verwalter ebenfalls Vertretungsvollmacht der beklagten bzw. der 
 in Antragsgegnerschaft stehenden Eigentümer einschließlich der Berechtigung zur Anwaltsbeauf- 
 tragung. 
 

Zur Anstrengung von Aktiv-Prozessen, auch mit etwaiger Anwaltsbeauftragung, bedarf es nur der  In-
formation des Verwaltungsbeirates. Der Verwalter ist gehalten sich vor Einleitung eines Verfahrens  

 mit dem Verwaltungsbeirat abzustimmen. 
 
§ 3 Vergütung 
 
(1) Die Vergütung des Verwalters beträgt monatlich  
 
 Wohnungseigentum 25,00.-- € zzgl. der jeweils gültigen MwSt.. 
 Teileigentum  25,00.-- € zzgl. der jeweils gültigen MwSt.. 
 

Diesen Betrag darf der Verwalter in Gesamtheit zu Beginn eines jeden Monats oder Quartals für das 
folgende Quartal dem Eigentümergirokonto entnehmen. Mit diesem Betrag sind auch alle geschäfts-
üblichen Sachaufwendungen des Verwalters und seines Bürobetriebes im Rahmen der laufenden 
ordnungsgemäßen WEG- Verwaltung abgegolten, nicht jedoch eine etwa anfallende Saalmiete für Ei-
gentümerversammlungen oder Abrechnungskosten für Angestellte der WEG. 

(2) Durch die Vergütung wird die Teilnahme an zwei Wohnungseigentümerversammlungen pro Jahr 
(einschließlich evtl. notwendiger Wiederholungsversammlungen) abgegolten. Für jede weitere, not-
wendigerweise einzuberufende, zu leitende und zu protokollierende Eigentümerversammlung erhält 
der Verwalter eine zusätzliche Entschädigung von der Gemeinschaft in Höhe von Pauschal 350.-€ 
netto, zzgl. der jeweils gültigen USt.. 

(3) Nicht mit der Pauschalvergütung abgegolten- und daher nachfolgend als Sonderhonorar ausdrücklich 
vereinbart sind ferner: 

 - Honorare für größere oder aufwendige Sanierungs- und Baubetreuungsmaßnahmen ab einem  
   Auftragsvolumen von 15.000.--€ oder einem Gesamtvolumen von Einzelaufträgen von 20.000.--€ 
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   pro Kalenderjahr und zwar jeweils 5,5 % der Bruttogesamtauftragsabrechnungsbeträge 
   zzgl. der jeweils gültigen USt, sofern hier nicht bereits ein externes Architekturbüro oder ein  
   Fachingenieurbüro beauftragt wird. In diesen Fällen werden 2% der Bruttogesamtauftragsabrech 
   nungsbeträge für die kaufmännische Betreuung zzgl. der jeweils gültigen USt. abgerechnet. 

 
 - Mehraufwandsgebühren für Mahnungen an zahlungssäumige Eigentümer (Mahngebühr siehe ggf. 
   Teilungserklärung) 5,00€/ Mahnung, zu zahlen vom säumigen. 
 

- Bearbeitungskostenpauschale von € 250.-- zzgl. MwSt. für jede zu einer Sondereigentumsüber- 
  tragung vereinbarungsgemäß vorgesehene und zu erteilende Verwalterzustimmung, zahlbar durch    
  den Käufer gegen Rechnungsstellung des Verwalters. 
 
- Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten, die über die Beitreibung von Wohngeldzahlungen hinaus-  
  gehen zum aktuellen Stundenverrechnungssatz (z. Zt. 75,50€/ Std.). Vorausgesetzt der Verwaltung-   
  beirat hat hierzu seine Zustimmung erteilt und ihm wurde eine Kostenkalkulation vorgelegt. 
 
- Lohnabrechnung für bei der WEG angestellte Arbeitnehmer werden gegen Kostenrechnung durch 
  ein externes Lohnbüro durchgeführt. 

 
(4) Zur Vergabe von Instandhaltungs-/ setzungsaufträgen wird folgende Vereinbarung geschlossen: 
 

a. Aufträge, die der üblichen Schadensbehebung dienen und ein Auftragsvolumen von     
    2.000.-- € netto nicht übersteigen, werden vom Verwalter freihändig vergeben, der Beirat   
    ist zu informieren; 

 
  b. Aufträge, die ein Volumen von € 2.000.-- - 5.000.-- haben, sind dem Verwaltungsbeirat  

     zur Kenntnis zu geben bzw. mit ihm abzustimmen. Hierfür ist dem Beirat als   
     Entscheidungshilfe auf Wunsch ein Kostenangebot vorzulegen; 

 
  c. Aufträge, mit einem Auftragsvolumen von über € 5.000.-- netto sind grundsätzlich  
      (ausgenommen die unter d. genannten Maßnahmen) mit dem Beirat abzustimmen und  
      die Auftragsvergabe erfolgt erst nach schriftlicher Zustimmung durch mind. ein 

    Beiratsmitglied oder nach Beschlussfassung durch die Wohnungseigentümerversamm- 
    lung. Hierfür sind dem Beirat/ der WEV ein bis drei Kostenangebote als Entscheidungs- 
    hilfe vorzulegen. 

 
  d. Ausgenommen von Punkt a. - c. sind Maßnahmen, die zur Schadens-/ Gefahrenabwehr 
      oder zur Schadensbegrenzung unbedingt zeitnah ausgeführt werden müssen. 
 
§ 4  Kontenführung: 
(1) Der Verwalter hat die Pflicht, die Gelder der Eigentümergemeinschaft von seinem Vermögen und 
 dem Dritter, insbesondere anderer von ihm verwalteter Gemeinschaften, getrennt zu halten. 
 
(2) Die Bank oder das Geldinstitut, bei dem das gemeinschaftliche Konto geführt wird, bestimmt der 
 Verwalter. Die Kontenbezeichnung lautet:  
 

Wohngeldkonto/ WEG Richard-Wagner-Strasse 49 
Konto:                           Bank                        BLZ:  
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Überschüsse auf dem Wohngeldkonto sind nach Ermessen des Verwalters unter Berücksichtigung der 
Teilungserklärung sowie möglicher Beschlüsse der Wohnungseigentümerversammlung als monatliches 
Festgeld anzulegen. 
 
§ 5  Veräußerung von Wohnungseigentum: 
 
 Bei der Veräußerung eines Wohnungs- oder Teileigentums hat der Eigentümer seinen Rechtsnach-
 folger zum Eintritt in diesen Vertrag zu verpflichten. 
 
§ 6 Unwirksamkeit/ Vertragsänderungen: 
 
 Ist oder wird ein Teil des Vertrages unwirksam, so bleibt der übrige Teil in vollem Umfang rechtswirk-
 sam. Der rechtsunwirksame Teil ist durch eine dem beabsichtigten Zweck in rechtlich zulässiger 
 Weise am nächsten kommenden Bestimmung zu ersetzen. 
 
 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Zustimmung der Wohnungseigentü-
 mer durch qualifizierte Mehrheitsbeschlussfassung in der Eigentümerversammlung und der  
 Genehmigung des Verwalters. 
 
§ 7 Sonstige Bestimmungen: 
 

Der Verwalter hat nach eigenem Ermessen von Fall zu Fall oder auf besonderen Wunsch des Verwal-
tungsbeirats Objekt- und Sicherheitskontrollen durchzuführen und den Verwaltungsbeirat vom Ergeb-
nis zu informieren.  
 
Der Verwalter wird beauftragt die Verwalterbestellung in beglaubigter Form zum Zwecke der Veröf-
fentlichung beim zuständigen Amtsgericht/ Grundbuchamt zu hinterlegen. Hierzu ist die Unterschrifts-
beglaubigung der Miteigentümer/ Beiratsvorsitzenden etc. die das Protokoll der Wohnungseigentü-
merversammlung, auf der die Bestellung von K. Hamelow beschlossen wurde, unterzeichnet haben, 
vor einem amtierenden Notar zu vollziehen. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft.  

 
Dieser Vertrag besteht aus vier Seiten mit den Paragrafen 1-7 sowie keiner Anlage. 
 
 
Datum:      Datum:............................... 
 
 
.................................................   .................................................................................... 
Karsten Hamelow (Verwalter)   Für die Eigentümergemeinschaft  
 
 

  .................................................................................... 
     Für die Eigentümergemeinschaft  

 


